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RS OGH 1993/8/25 13Os88/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

StGB §164 Abs3

Rechtssatz

Zur Verwirklichung der inneren Tatseite der nach letzten Fall § 164 Abs 3 StGB quali8zierten Hehlerei in bezug auf die

in einem Vermögensdelikt gelegene Vortat genügt neben der "Faktenkenntnis nach Laienart" schon das Bewußtsein

des (ebenfalls bloß laienhaften) Gewichtes derselben.
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